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35ie geuergcfcbwinbigfeit betreffenb, baben nicht

au«gcfucbte ©djüfjen im 3fftraume oon 1 SRinute
12 ©ebufj mit 11—12 3Rann«treffer auf 300 ©chrttte
unb bef felbmäfjfger SluSrüfiung erjfelt. ©elbfl*
oerftänbllch fonnten nod) gröfjere 3ahlen erreicht

werben, wenn e« ftch blofj um jwedlofe« ©djttell*
fcbicfjen banbeln, ober wie bieg oorfommt, eine Sin*

wenbung fünfilicber, aber im gelbe nicht anwenb*
barer SRittel geftattet würbe, wobei 15—20 ©ebufj

per SRinute ju erjielen wären. SBir baben e« in*
beffen blofj mit miUtärffchem felbmäftfgem ©ebnett*

fdjteften, mit ©ebnefltreffen ju tbun unb feine befon*
bere ©ewanbtljett oorau«jufefcen.

35ie Deffnung jum Einlegen ber SJatronen fann
mittelft efner brebbaren 35edbülfe gefdjtoffen werben,
woburd) ba« ©ewebr oor allen aufjeren Efnwfrfun*
gen oottftänbfg gefchüfct ffi.

35er Berfd)lufj unb @d)lagmedjanf«mu« biefe« ®e*

Webre« ift oon febr grofjer Einfachheit, fowobl in
feiner ©efammtfonftruftion, at« für ba« 3ftlegen
ber einjelnen Sbeile. 35er Berfcblufj ift fieber unb

bauerbaft, ba« ©ewebr oon angeneljmer feanbbabung
in allen oorfommenben Sßoftttonen, felbft liegenb,

burd) feine wenigen uttb ftarfen Eittjeltbeite einer

Slbnüftung wenig unterworfen, unb tonnte auch ju
einem billigen greife (im ©rofjen gr. 55—60 per
©tüd) angefertigt werben.-

35a« ßetlegen tft aufjerft einfach unb leicht, unb

jur SBegnabme be« SBerfcblufjcolfnber« ffi nur ber

Ouerfcbieber oorjufdjieben; bie SBegnaljme be« Sau*

fe« erforbert nur bat Sluffchraubcn ber oorberen

33ügelblattfd)raube unb SBegnabme ber jwei Bänber.

©oll noch ber Berfcblufj unb ©d)tagmechant«mu«

jerlegt werben, fo bat man atfefn bfe SRutter abju*
febrauben, xoat oon btofjer £anb, ohne weitere $ülf«=
mittel gefcheben fann unb worauf fämmtllcbe Sbeile

weggenommen werben fönnen.
35a« ßerlegen be« oöllig montirten ©ewebr« unb

jwar: SBegnaljme be« Buftfiodc«, 8o«fcbrauben unb

Slbnebmcn ber Bänber, StuSfcbrauben ber Bügel*
febraube, Borfcbieben be« Äeil«, &erau«nebmen be«

Berfcbluffe«, Slu«heben bc« Saufe« unb 3evlegen ber

fämmttfchen Eittjeltbeite be« Berfcbluffe« unb ©djlag*
mechani«mu«, fann bet einiger Uebung in nur einer

SRinute bewerfftetligt werben. 35a« 3«famn»enfeften
im gleichen ßeitraume. E« hebarf bfeju nur eine«

einfachen ©ebraubenjieber« ober in beffen Ermang*
lung einer abgebrochenen SRefferfptfte.

35fe SRafj* unb ©ewid)t«oerbättnfffe be« ©ewefjre«

ftnb folgenbe:
Sauf, Sänge ohne ©ewfnbe 770 3RSR.

ti „ mft „ 792 „
Äaliber, normal 10.5 „

„ Söge 4, SBinbung 1 auf 660 „
„ Btftrlinie, lang 720 „
„ 35utcbmeffer unter bem Biftr 15.6 „
„ Äornbötje über ber Bobrttng«mftte 16.5 „

Sänge be« ©ewebr« obne Bajonett 1270 „
©ewiebt be« ©ewebr« ohne Bajonett 4125 ©ramme

„ fcer Butoerlabung 3.75 „
„ be« Brojeftil« 20.4 „

ber fertigen Batrone 30.5 „

Sänge ber fertigen Bnirone 63 3R3R.

„ ber fupfernen Sktronenbülfe 46 „
35ie Beilage gibt bie Slbbilbuttg eine« Betterli*

Einjeltaber« für SRunition mit SRanbjünbung.

gig. I. ©ewebr fn gefcbloffenem 3"f*anbe, ©djlng*
mechantömu« entfpannt, Sktronenetnfchub gebedt.

gig. II. ©ewebr jum Saben geöffnet, ©djlag*
meehanf«mu« gefpannt, ba« ©ebäufe ju befferer Sin*
ficht abgenommen.

gfg. III. Stbjugbügel fammt Slbjugoorrfchtung.
35etail« be« Berfcblufj* unb @d)tagmechanf«mu«:
A. Berfcbtufjctylfnber
B. Sluöjieber
C. Scufj mft Sehet
D. ©cblaggabel
E. ©djtagfilft
F. ©chlagfeber
G. ©ebäufe

fämmtllcbe Sfjeite.

Cn.

@tn SSßetjrflcfetj für bat fonftituttotteffe Dtftreitt),
fowfe Borfd)täge jur Steorgautfatfon be« i&etxet.
35en 9tefcb«oertretern unb ber Slrmee gewfbmet.
SBfen, 1868. Berlag oon Senbler unb Somp.
(3uliu« ©rofjer.)

3n ber Qeit, wo ba« neue öflrefchffdje SBetjrgefefc
noch fn Schwebe war, bat efn gebilbeter, oorurtfjeil«*
freier Dfftjier, ber mit fcharfem Blid bie ©ebreeben

feine« ooterlänbifcben Seere« erfennt, unb al« wabrer
Patriot, biefelben nidjt ju bemänteln, fonbern ibnen
abjubelfen fucht, bie oorliegenbe Schrift erfdjeinen
laffen. E« fft lefdjt möglich, bafj ber fierr Ber*
faffer ftd) burd) bfe Beröffentlfchung fefner Slrbcft
bet ben beutigen SRacbtbabern nfdjt befonber« em*

pfobten, bod) bat ffd) berfelbe baburd) efn wfrfffcbe«

Berbfenfl für bfe cftrefcbifdje Slrmee erworben. Bfelc

gute ©ebanfen finb fn ber Slrbeft entbalten, wenn
auch ber $exx Berfaffer nad) unferer Slnftcbt ba«

öftreiebifebe $eerwefen etwa« ju febr nach preufjifchem

SRufter gefialten möct)te.

2)a tie jur Bcenbigung ber Slrbeit bemeffene 3eit
furj unb e« oon SBfdjtfgfeft war, bafj biefelbe, beoer

bie Steid)«oertretung über ben ibr oorgelegten Ent*
Wurf be« SBetjrgefefce« entfehteben habe, erfebefne,

fo ffi bfe Slbbanbtung länger geworben, unb e«

fommen SBfeberbolungen oor, welche leicht bet einer

mebrmaltgen Umarbeitung batten oermieben werben

fönnen.
35er SRangel eine« 3nbalt«oerjetcbnfffe«, welche«

bie Beljanblung be« ©egenfianbe« fcbnell überftcht*

lieh barfietlt, baben wfr feljr oermifjt.
Bet bem Umfang be« bebanbelten ©egenfianbe«

fönnen wir ber Slbbanblung nidjt Sdjrilt für Schritt

folgen, bod) fann bie geiftrcfdje, mft fdjarfer geber

gefchrfebene Slbbanblung allen, welche ftch für ben

©egenfiaiib interefftren, empfohlen werben.

Um ein gute« SBebvgefcfc ju entwerfen, finb mi*

tftärtfdje unb ftaat«männffd)e Salente unb Äenntnfffe

notbwenbfg. 35fefe finb niemal« Eigenthum bet

SRenge, fonbern blofj etnjelner Betfönlichfeften be«

-jpeere«. SBir theilen baijex bie Slnftcbt, welche bet

&etr Berfaffer fn bem Botwort au«fprtdjt, ufetjt,
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Die Feuergeschwindigkeit betreffend, haben nicht

ausgesuchte Schützcn im Zeiträume vvn 1 Minute
12 Schuß mit 11—12 Mannstrcffer auf 300 Schritte
und bet feldmäßiger Ausrüstung erzielt.
Selbstverständlich könnten noch größere Zahlen erreicht

werden, wenn eö sich bloß um zweckloses Schnell-
schießen handeln, oder wie dieß vorkommt, eine

Anwendung künstlicher, aber im Felde nicht anwendbarer

Mittel gestattet würde, wobei 15—20 Schuß

per Minute zu erzielen wären. Wir haben cs

indessen bloß mit militärischem feldmäßigem Schnell-
fchießen, mit Schnelltreffen zu thun und keine besondere

Gewandtheit vorauszusetzen.
Die Oeffnung zum Einlegen der Patronen kann

mittelst einer drehbaren Deckhülse geschlossen werden,
wodurch das Gewehr vor allen äußeren Einwirkungen

vollständig geschützt ist.

Der Verschluß und Schlagmcchanismus dieses

Gewehres ist von sehr großer Einfachheit, sowohl in
seiner Gesammtkonstruktion, als für das Zerlegen
der einzelnen Theile. Der Verschluß ist sicher und

dauerhaft, daö Gcwehr von angenehrmr Handhabung
in allen vorkommenden Positionen, selbst liegend,
durch seine wenigen und starken Etnzeltheile einer

Abnützung wenig unterworfen, und könnte auch zu

einem billigen Preise (im Großen Fr. 55—60 per
Stück) angefertigt werden.'

Das Zerlegen ist äußerst einfach und leicht, und

zur Wegnahme des Verschlußcylinders ist nur der

Querschieber vorzuschieben; die Wegnahme des Laufes

erfordert nur das Aufschrauben dcr vorderen

Bügelblattschraube und Wegnahme der zwci Bänder.

Soll noch der Verschluß und Schlagmcchanismus
zerlegt werden, so hat man allein die Mutter
abzuschrauben, was von bloßer Hand, ohne weitere Hülfsmittel

geschehen kann und worauf sämmtliche Theile

weggenommen werden können.

DaS Zerlegen des völlig montirten Gewehrs und

zwar: Wegnahme des Putzstockcs, Losschrauben und

Abnehmen der Bänder, Ausschrauben der Bügel-
fchraube, Vorschieben des Keils, Herausnehmen des

Verschlusscö, Ausheben dcs Laufes und Zerlegen der

sämmtlichen Einzeltheile des Verschlusses und
Schlagmechanismus, kann bet einiger Uebung in nur einer

Minute bewerkstelligt werden. Das Zusammensetzen

im gleichen Zeitraume. Es bcdarf hiezu nur eines

einfachen Schraubenziehers oder in dessen Ermanglung

einer abgebrochenen Messerspitze.

Die Maß- und Gewichtsverhältnisse des Gewehres

sind folgende:
Lauf, Länge ohne Gewinde 770 MM.

» « mit „ 792 „
Kaliber, normal 10.5 „

„ Züge 4, Windung 1 auf 660 „
Vtsirlinie, lang 720 „
Durchmesser unter dem Visir 15.6 „

„ Kornhöhe über der Bohrnngsmitte 16.5 „
Länge deö Gewehrs ohne Bajonett 1270 „
Gewicht des Gewehrs ohne Bajonett 4125 Gramme

der Pulverladung 3,75 „
des Projektils 20.4 „
der fertigen Patrone 30.5

Länge der fertigen Patrone «3 MM.
„ der kupfernen Patronenhülse 46 „
Die Beilage gibt die Abbildung eines Vetterli-

Einzelladers für Munition mit Randzündung.
Fig. I. Gewehr in geschlossenem Zustande,

Schlagmechanismus entspannt, Patroneneinschub gedeckt.

Fig. II. Gewehr zum Laden geöffnet,
Schlagmcchanismus gespannt, das Gehäuse zu besserer Anstcht

abgenommen.

Fig. III. Abzugbügel sammt Abzugvorrichtung.
Details des Verschluß- und Schlagmechanismus:

Vcrschlußcylinder
L. Auszieher
O. Nuß mit Hebel
O. Schlaggabel

Schlagstift
I?. Schlagfeder
v. Gehäuse

sämmtliche Theile.

On.

Ein Wehrgesetz für das konstitutionelle Oestreich,
sowie Vorschläge zur Reorganisation des Heeres.
Den Reichsvertretern und der Armee gewidmet.
Wien, 1868. Verlag von Tendler und Comp.
(Julius Großer.)

Jn der Zeit, wo das neue östreichische Wehrgesetz
noch in Schwebe war, hat ein gebildeter, vorurtheils-
freier Offizier, der mit scharfem Blick die Gebrechen
seines vaterländischen Heeres erkennt, und als wahrer
Patriot, dieselben nicht zu bemänteln, sondern ihnen
abzuhelfen sucht, die vorliegende Schrift erscheinen

lassen. ES ist lcicht möglich, daß der Herr
Verfasser sich durch die Veröffentlichung seiner Arbcit
bei dcn hcutigen Machthabern nicht besonders

empfohlen, doch hat sich derselbe dadurch ein wirkliches
Verdienst für die östreichische Armee erworben. Viclc
gute Gedankcn stnd in der Arbelt enthalten, wenn
auch der Herr Verfasser nach unserer Ansicht das

östreichische Heerwesen etwas zu sehr nach preußischem

Muster gestalten möchte.

Da die zur Beendigung der Arbeit bemessene Zeit
kurz und es von Wichtigkeit war, daß dieselbe, bevor

die Reichsvertretung über den ihr vorgelegten
Entwurf des Wehrgesetzes entschieden habe, erscheine,

so ist die Abhandlung länger geworden, und es

kommen Wiederholungen vor, welche leicht bei einer

mehrmaligen Umarbeitung hätten vermieden werden

können.

Dcr Mangel eiues Inhaltsverzeichnisses, welches

die Behandlung des Gegenstandes fchnell übersichtlich

darstellt, haben wir sehr vermißt.
Bei dem Umfang des behandelten Gegenstandes

können wir der Abhandlung ntcht Schritt für Schritt

folgen, doch kann die geistreiche, mit scharfer Feder

geschriebene Abhandlung allen, welche sich für den

Gegenstand interessiren, empfohlen werden.

Um ein gutes Wehrgesetz zu entwerfen, stnd

militärische und staatsmännische Talente und Kenntnisse

nothwendig. Diese sind niemals Eigenthum der

Menge, sondern bloß einzelner Persönlichkeiten des

Heeres. Wir theilen daher die Ansicht, welche der

Herr Verfasser in dem Vorwort ausspricht, nicht,



- 140 -
bafj ber SBefjrgefefc*Entwurf flatt einer Äommiffton |

blofj ber Deffetttlicbfeft jur 3)i«fuffton übergeben
Werben follte. Stach unferer Stnftcbt wäre e« ba«

Slngemeffenfle, für wichtige militärifebe gragen (in*
fofern ber betreffenbe ©egenftanb e« erlaubt) Bcel«*
fchriften au«jufchreiben unb fo eine geiftige Äonfur*
renj ju eröffnen. 2)ie eingegangenen Söfungen niüfj*
ten etner Äommiffion oon tüchtigen SRännern jur
Brüfttng oorgelegt werben, weldje barau« ba« werft)*
ootlfie SRaterial ju fammeln unb ber befifmmenben

Behörbe, oon tl)ren eigenen Borfchtägcn begleitet,
oorjttlegen bätte.

SBenn bie Äommifftoncn nah unb fern oft wenig
gcleiftet haben, fo liegt ber gehler barin, bafj man
in biefelben nicht immer bie tücbtigften SRänner wählte,
Ja oft biefe gerabe nicht haben wollte, um irgenb
efn 8febling«projeft leichter burcbjttfcijen.

SBenn ein Staat ftch entfchliefjen tonnte, obne an*
bere SRürfftcbt, al« auf ben j$xoed, bie für ba« be*

treffenbe gad) tüchtigflen ÜRänner in bie Äommif*
ftonen ju wählen, fo würbe er obne Steffel au«

benfelben ben gtöfjten erhältlichen Bortbeil jieljen
fönnen. — 35iefe« wäre aber am metfien ber gall,
Wenn bie Äommiffionen tn itjrer Slrbctt Immer burcb
bfe ganje 3ntetligettj ber Slrmee uttterftüftt würben.
S5ie oon un« in Borfcblag gebrad)ten Brei«fdiriften
hätten ben fernem Bortbeil, bie hoben SRilitärbeliör*
ben auf manchen ftrebfamen, talent* unb fentttnifj*
üotlen Offtjter aufmerffam ju machen, bamit bfefe

benüftt unb an ben B'afc geftellt werben fönnen, wo
fte bem Baterlanbe bie ibren Satenten unb Äennt*
niffen entfpredjenben 35ienfle ju leifien oertnögen.

Äebren wir nun ju bem 3nljalt be« Buche« jurüd,
fo haben wir in bemfelben bie Äritif be« Befielen*
ben unb bie neuen Borfdjtäge ju unterfdjeiben.

3n ber Einleitung bebt ber £err Berfaffer beroor,
wie bie Sinnahme allgemeiner SBehrpfticbt bem Sanbe

febwere Saften auferlege unb wie eine allgemeine
militärifebe Stu«bilbuttg eine notbioenbige golge aü-
gemeiner SBehrpfticbt fefn muffe.

E« wirb gefagt: ,,E« ftnb in ber Sbat fdjwere

Dpfer, bie gebracht werben muffen. E« bfefje ftd)

einer otrljängniijüollen Säufchung Eingeben, wäbnten

wfr, mit ber Btoflamirung ber allgemeinen SBel)r=

pftidjt fei bie <£>auptfadje getban. SMe SBaffen ju
ergreifen, wenn ber ©taat in ©efabr fchwebt, ift
nocb nicht Stile«; wie jebe Äunfi gelernt fein will,
wie jebe SBiffenfchaft oon ibren Slnbängern ein ern=

fie«, au«bauembe« ©tubium oertangt, fo feftt bie

allgemeine SBebrpflfcbt eine allgemeine militärifebe
3lu«bttbung, eine Bcrbereitung für ben Ärieg oorau«.

Äeine allgemeine SBebrpflfcbt ohne allgemeine mi=

litärifcbe Slu«bilbung. 35ie eine ift ohne bie attbere

nufclo«; fie bürbet unnötige Saflen auf, Ja fie fann
ben ©taat einer noch oerhängnifjootleren Äatajtropbe
jufübren, al« iene war, bfe wir erlebt haben, in fo

ferne fte un« in eine burch nicht« begrünbete ©icher*
beit einwiegt.

35ie beuttge Äriegfübrung ftellt gegen frühere ßei*
ten felbfl an bie grofje SRaffe höhere Slnforberungen.
©le oertangt oon 3ebem, aud) oon bem auf ber

unterften Stanflftufe ©tebenben, efnen gewiffen ©rab

oon militärifeben Äenntniffen unb gertfgfeften. ©ie
oertangt, bafj er fm Berbanbe eine« gröfjerett Srup*
penförper« efitgetbcilt bie mannigfachen Bewegungen
fenne, bafj er al« Sirailleur Oerwenbet ba« Serrain
wobt au«junüjjcn oerflehe, bafj er bef BerUjetbigung
oon Dertltdjfeiten ben fbm attgewiefenen, wenn aud)
befebefbenen Blatj au«fülle, bafj er tm Sicherheit«*
bienft Jeber Slrt bea-anbert fei; fte oerlangt oor Sltlem

fchlicfjlid), bafj er mit feiner SBaffe ooflfommen oer*
traut fei, ber beförderen gertigfeiten unb Äenntniffe
nfcht ju erwätjnen, welche oon ber Äaoatlerfe, Sir*
tiflerfe unb ben technffchen Sruppen geforbert werben

muffen. Unb wer nicht, wie ber gröfjte Shell ber

unter bfe gabne Berufenen, jum eigentlichen SBaffen*
bfenfte beflimmt ift, mufj bod) oft anberweitige, für
ben 35ienfl fm gilbe befilmmte Äenntniffe haben, bie

gewöbnlid) im grieben bei bem bürgerlichen Berufe
nidjt erworben werben.

SRtlttärifd) unau«geb!(bete SRaffen für ben Ärieg
oerfügbar baben, ifl ba« SBenigfle, erft bie erlangte
militärifebe Sluöbflbung febafft au« ben SBaffen efn

&eer.

3n früberen 3e>ten, wo jwifeben bem 3eftpunfte,
in welchem mit ©fdjerbeit ober größerer SBahrfchefn*
liebfeit ber Sluebrucb eine« Äriege« oorau«gefcben
werben fonnte, unb ber Eröffnung ber gefnbfetig*
feiten ein langer ßcitraum lag; bamal«, al« auf ben

langen SRärfcben jum Ärieg«fd)auptafte eine betfächt*

liehe SRenge neu au«geljobene,r SRannfcbaft wenig*
ften« notbbürfttg für ben Arg oorbereitet werben

fonnte, war e« immerhin benfbar, aud) füt ben Be*
gfnn be« gelbjuge« auf eine Bermebrung ber früb',,'
au«gebilbeten ©treitfräfte burd) Slu«hebung oon Ste*

fruten ju jäblen, welche bann, im SBefentlidjftett ab*
gerichtet, tm Berbanbe mit gcfcfculten, oielleicht aud)

ftieg«gewobnten Sruppen, gute SMenfie leifleten.
Seutjutage wäre ein folcber Salcul unrichtig, benu

oom Beginn ber SRobiliftrung ober richtiger ber Ein*
berttfung oerfügbarer SRatittfcbaft bi« jum Beginne
be« Äriege« liegt ein fo furjer 3eittaum, bafj bie

Sluebtloung oon Stefruten unmöglich ifl, unb für bie

Eröffnung De« getojuge« nur auf au«gebllbete SDtann*

fd)aft gegriffen werben fann.
©o ergibt ftd) benn, bafj 3et>etmann, ber für ben

Ärieg oermenbbar fein fotl, im grieben für biefen

Qxoed gefchult werben muffe. SBer bit allgemeine

SBebrpfttcfct will, mufj auch bte SRittel fd)affen wol*
ten, fte jur SBabrheit ju machen.

Äann man bfe SRittel für eine allgemeine mili*
tärifebe Sluöbilbung nicht erfchwingen, ober beffer,
weiß man ben richtigen SBeg jur Erlangung biefe«

ßiete« nicht aufjufinben, ober auch, Will man ben*

felben nicht betreten — nun — bann entfebtage man

ftd) be« ©ebanfen«, eine allgemeine Sßebrpflicht tn«

Sehen ju rufen. — 3ebermann wfrb mit un« barin
übereinfttmmen, bafj wir in ßufunft beftfmmteften«

wiffen muffen, xoat wfr baben, unb auf xoat wir
rechnen fönnen.

Slber gtbt e« benn wtrflicb feine SRittel, felbft bei

unferen befebränften gfnanjen bie atigemeine Söetjr*

Pflicht jur SBahrbeft ju machen?

3wci SBege, beibe oon ben SRitftär« Der alten
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daß der Wehrgesetz-Entwurf statt einer Kommisston >

bloß der Oeffentlichkeit zur Diskussion übergeben
werden solltc. Nach unserer Ansicht wäre es das

Angemessenste, für wichtige militärische Fragen
(insofern dcr betreffende Gegenstand es erlaubt) Preis-
schriftcn auszuschreiben und so eine geistige Konkurrenz

zu eröffnen. Die eingegangenen Lösungen müßtcn

einer Kommission von tüchtigen Männern zur
Prüfung vorgelegt werden, wclchc daraus das werthvollste

Material zu sammeln und dcr bestimmenden

Behörde, von ihrcn eigenen Vorschlägen begleitet,
vorzulegen hätte.

Wcnn die Kommissionen nah und fern oft wenig
geleistet haben, so licgt der Fehler darin, daß man
in dicsclbcn nicht immer die tüchtigsten Männcr wählte,
ja oft dicse gerade nicht haben wollte, um irgcnd
ein Lieblingsprojekt leichter durchzusetzen.

Wenn cin Staat sich entschließen könnte, ohne
andere Rücksicht, als auf dcn Zweck, die für das

betreffende Fach tüchtigsten Männer in die Kommissionen

zu wählen, so würde er ohne Zweifel aus

denselben dcn größten erhältlichen Vortheil ziehen

können. — Dicscs wäre aber am meisten der Fall,
wenn die Kommissionen in ihrer Arbeit immer durch
die ganze Intelligenz der Armce unterstützt würden.
Die von uns in Vorschlag gebrachtcn Preissckriftcn
hättcn den fernern Vorthcil, dic hohcn Militärbehörden

auf manchen strebsamen, talent- und kenntnißvollen

Offizier aufmerksam zu machen, damit dicse

benützt und an den Platz gestellt werden können, wo
sie dem Vaterlande die ihren Talenten und Kenntnissen

entsprechenden Dicnste zu leisten vermögen.
Kehren wir nun zu dem Inhalt des Buches zurück,

so haben wir in demselben die Kritik des Bestehenden

und die neuen Vorschläge zu unterscheiden.

Jn der Einleitung hebt dcr Herr Verfasser hervor,
wie die Annahme allgemeiner Wehrpflicht dem Lande

fchwere Lasten auferlege und wie eine allgemeine
militärische Ausbildung eine nothwendige Folge
allgemeiner Wehrpflicht sein müsse.

Es wird gesagt: „Es sind in dcr That schwere

Opfer, die gebracht werden müssen. Es hieße sich

einer verhängnißvollen Täuschung hingeben, wähnten

wir, mit der Proklamirung der allgemeinen Wehrpflicht

sei die Hauptsache gethan. Dte Waffen zu

ergreifen, wenn der Staat in Gefahr schwebt, ist

noch nicht Alles; wie jcde Kunst gelernt sein will,
wie jede Wissenschaft von ihren Anhängern ein ernstes,

ausdauerndes Studium verlangt, so setzt die

allgemeine Wehrpflicht eine allgemeine militärische
Ausbildung, eine Vcrbereitung für dcn Krieg voraus.

Keine allgemeine Wehrpflicht ohne allgemeine
militärifche Ausbildung. Die eine ist ohne die andere

nutzlos; sie bürdet unnöthtge Lasten auf, ja sie kann

den Staat einer noch verhängnißvolleren Katastrophe

zuführen, als jene war, die wir erlebt haben, in so

ferne sie uns in eine durch nichts begründete Sicherheit

einwiegt.
Die heutige Kriegführung stellt gegen frühere Zeiten

selbst an die große Masse höhere Anforderungen.
Sie verlangt von Jedem, auch von dem auf der

untersten Rangstufe Stehenden, einen gewissen Grad

von militärischen Kenntnissen und Fertigkeiten. Sie
verlangt, daß er im Verbände eineö größeren Trup-
penkörpers eingetheilt die mannigfachen Bewegungen
kenne, daß cr als Tirailleur verwendet das Terrain
wohl auszunützen verstehe, daß er bet Vertheidigung
von Oertlichkeiten den ihm angewiesenen, wenn auch

bescheidenen Platz ausfülle, daß er im Sicherheitsdienst

jeder Art bewandert sei; sie verlangt vor Allem
schließlich, daß er mit seiner Waffe vollkommen
vertraut sei, der besonderen Fertigkeiten und Kenntnisse
nicht zu erwähnen, welche von der Kavallerie,
Artillerie und den technischen Truppen gefordert werden

müsscn. Und wcr nicht, wie der größte Theil der

unter die Fahne Berufenen, zum eigentlichen Waffendienste

bcstimmt ist, mnß doch oft anderweitige, für
den Dicnst im F>lde bestimmte Kenntnisse haben, die

gewöhnlich tm Frieden bei dem bürgerliche» Berufe
nicht erworben wcrden.

Militärisch unausgebildete Massen für dcn Krieg
verfügbar haben, ist das Wenigste, erst die erlangte
militärische Ausbildung schafft auö den Massen ein

Heer.

Jn früheren Zeiten, wo zwischen dem Zeitpunkte,
in welchem mit Sicherheit oder größerer Wahrscheinlichkeit

der Ausbruch eines Krieges vorausgesehen
werden konnte, und der Eröffnung der Feindseligkeiten

cin langer Zcitraum lag; damals, als auf den

langen Märschen zum Kriegsschauplätze eine beträchtliche

Menge neu ausgchvbener Mannschaft wenigstens

nothdürftig sür dcn Kr' g vorbereitet wcrden

konnte, war es immerhin denkbar, auch fü«, den

Beginn des Fcldzuges auf eine Vermehrung dcr früh"'
ausgebildcteu Streitkräfte durch Aushebung von
Rekruten zu zähle», wclche dann, im Wesentlichsten

abgerichtet, tm Verbände mit geschulten, vielleicht auch

kricgsgewvhnten Truppen, gute Dienste leisteten.

Heutzutage wäre ein solcher Calcul unrichtig, denn

vom Beginn der Mobilisirung oder richtiger der

Einberufung verfügbarer Mannschaft bis zum Beginne
des Krieges liegt cin so kurzer Zeitraum, daß die

Ausbildung von Rekruten unmöglich tst, und für die

Eröffnung des Feldzugcs nur auf ausgebildete Mannschaft

gegriffen werden kann.

So crgibt sich dcnn, daß Jedermann, der für den

Krieg verwendbar sein soll, im Frieden für diesen

Zweck geschult werden müsse. Wer die allgemeine

Wehrpflicht will, muß auch die Mittel schaffen wolle»,

sie zur Wahrheit zu machen.

Kann man die Mittel für eine allgemeine
militärische Ausbildung nicht erschwingen, oder besser,

weiß man den richtigen Weg zur Erlangung dieses

Zieles nicht aufzufinden, oder auch, will man
denselben nicht betreten — nun — dann entfchlage man
sich des Gcdankcns, eine allgemeine Wehrpflicht ins
Leben zu rufen. — Jedermann wird mit uns darin
übereinstimmen, daß wir in Zukunft bestimmtcstens

wissen müssen, was wir haben, und auf was wir
rechnen können.

Aber gibt es denn wirklich keine Mittel, selbst bei

unseren beschränkten Finanzen die allgemeine Wehrpflicht

zur Wahrheit zu machen?

Zwei Wege, beide von den Militärs der alten
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©chule efnflfmmfg oerworfen unb gemfeben, fommen

hier tn Betracht ju jieben. 35er efne wäre bfe Slb*

fftrjung ber SDlenfipftidjt unter ber gabne, ber jwefte
wiefe auf bte militärifebe Slu«bilbung be« Bolfe«,
oon ber ©chute an, hin.

Beibe SBege ftnb su wieberbolten SRalen angebeutet
ober beutlid) gewiefen, beibe oon SRännern befür*
wovtet worben, bie entweber Stamen oon gutem
Älange führten, ober beren ©rünbe, einfach, flar
unb oerfiänbticb, nidjt ohne weitere« oerworfen wer*
ben fönnen. ©ewifj ffi, bafj beibe gragen, Jene ber

abgefürjlen 35ienfljeft unb bfefe ber militärifeben Er*
jiehung be« Bolfe« namentlich in Deftreicb eingebenb

unb grünblich erwogen werben wollen. Beibe hüben
ba« ©ubftrat eine« grofjen Sbeile« biefer Unter*
fuebungen, an bereu Beantwortung fich bann bie

©runbjüge eine« neuen SBeljrgefefje« uttb Borfchläge,
ble Steorgantfatiop ber Slrmee betreffenb, natürlich
anfdjliefjen.

Stefumfren wtr ba« ©efagte tn folgenbe üfer ©äfce:
1. 35fe allgemefne SBehrpfticbt ifl eine Stotbwen*

btgfeit.
2. Äeine allgemeine SBebrpflfcbt ohne allgemefne

militärifebe 3lu«bllbung.
3. 35ie allgemeine militärifebe Stu«bitbung ifl im

ftebenben &eext nirgenb, bei un« am wenigflen burd)*
führbar.

4. -35ic allgemefne mtlftärffcbe Stu«bilbung wäre

nur burd) ßetabfefjung bex SDfenftpflidjt im fteben*
ben $eext unb burch 1% militärifebe Etjiebung be«

Bolfe« außerhalb beffelben erreichbar."
•3)er £err Berfaffer bebanbelt bann bfe allgemeine

SBehrpfticbt unb bfe Slrt unb 35auer beffelben. Er
glaubt, bfe Bermfnberung ber Befreiungen oerftoße

ntdjt gegen bie Btlligfeit, unb Wirflid) ftnb aud) wir
ber Slnfidjt, bafj bie jablretchen Slu«nahtnen eine

fchwadje ©eite be« neuen öftrefebifeben SBebrgefefce«

bflben. 35ie 35auer ber SBehrpflicht will ber $err
Berfaffer für Sfnie, SReferüe unb Eanbwebr auf 12

3abre feftgefefct wiffen. gür bie gelb* ober Dpera*
tion«=3lrmee will er (nicht mit Unrecht) nur Seute,

welche im öollen ©inne pbV)ftfch tauglid) ftnb, für*
gewählt haben, be« fernem wirb tüchtige Slu«bilbung
unb ©leidjartigfeit ber Beftanbtbeile ber taftifdjen
Einheiten oerlangt. 3« 8efatjung«truppen foflen

weniger tüdjtige Seute, welche fonft im gelb wenig

ju gebrauchen, aber jum Ärieg«bienjt tauglich finb,
oerwenbet werben.

Sit« efnen £>auptübclftanb ber jetzigen öflrefcbffcben

$Ril(tär=Drgantfatton wirb ber SRangel an Sabre«
unb an au«gebilbeten Seuten bejeidjnet. Um bie

öftreiebifebe Slrmee auf 750,000 SRann ju bringen,
feblen bereit« V» Eabre«, unb wie üiel mehr, wenn
baffelbe auf 1,100,000 SRann gebracht werben fotl.

Sluf ©eite 42 bringt ber $exx Berfaffer Bor*
fcbläge jur £eranbilbung efne« intelligenten Dfftjier«*
forp« unb eine« tüchtigen Unteroffijfer«forp«. Sticht

mit Unrecht werben bte 3nbaber8recbte, welche ba*

burd), bafj fie ba« rafdje Emporfommen Unhefäbig*
ter erleichtern, at« ein £>auptfjtnbemfß, efn tnteflf*
gente« Dffijier«forp« ju erhalten, bejefdjnet. Stach

bfefem maebt bet Berfaffer Borfd)läge jur £ebung

ber Bflbung be« DfftjierSrorp« unb wünfdjt bie Sluf*
fteil ung oon Stormen für bfe ©ewinnung tüchtiger
Sruppenfübrer (welche, beiläufig gefagt, auch wir
unferem |)eere wünfdjen möchten). E« wirb gefagt:
„3u einer fo wichtigen unb unparteiifeben Beurthct*
lung, ob 3emanb bfe Eignung jum Sruppenfübrer
habe — gehört efne ausgewählte Äommiffion, üon
ber jebe« SRitglteb eine fjobe wiffenfcbaftlfcbe Bflbung
beftjjen mufj. 35lefe Äommiffion für bie ganje Slrmee

ju beftimmen, unterliegt feinem Slnflanbe. 35er ju
Brüfenbe bätte oor fbr burd) Stu«arbeitung mehrerer

mtlitärifcher Shemata'«, burd) Erörterung eine« üon

ibm felbft gewählten, ber Äommiffton früfjer befannt

gegebenen gelbjuge« barjulegen, nfcht ob er bfe

©runbfäfee ber Ärleg«funft fenne, fonbern ob er fie

oerftetje, ihr SBefen aufgefaßt unb auf oorliegenbe

gälle anjuwenben ober mit ibrer $ütfe bie Sbat*
fachen ju beurteilen oerfietje. 35iefe Äommiffton

hatte bet ben Äonjentrirungen anwefenb ju fein, bie

gührung ber Sruppen im Serrain oon ©eite be«

Slfpfranten ju beurteilen unb fchließlid) ihr ein*

gehenbe« Urtbeit abjugeben. SBir jweifetn ntdjt, baß

fcbon jefct eine etflerftfcbe Slnjah.1 oon .pauptleuten
biefen Slnforberungen gewaebfen wäre, wfe günfifg
würbe fich bieß Berbältniß nicht für bie Safunft
berau«flellen SBfr fönnen fn unferer 3fft nur ge*
biegen militärifch au«gebilbeten Dfftjferen größere

Sruppenlörper anoertrauen, unb Stiemanb fann grö*
ßere Sruppenförper füljren, ber nicht bie ©runbfäfce
ber Ärieg«funft üoflfommcn tnne bat. E« tft btefe

Brüfung überbaupt bie le^te, bie geforbert werben

fann. 3n ben böbeten ©teilen läßt ftd) nidjt oiel

mebt erproben, ober biefe Btobe fäme jebenfafl« ju
fpät unb für un« ju tljeucr."

35ann wirb (wie fdjon oft in Deftrefd), unb jwar
nfcht mft Unrecht) eine Bermfnberung be« Slbmini*
ftratfon«=Berfonal«, Stuftöfung ber 3Rontur«*Äom=

miffionen unb ber Berpfleg«anftalten, Sluflöfung ber

geflungöflodhäufer, Unterfteflung ber ©enbarmerfe
unb be« Boltjeiwadiforp« unter ba« SRinifterium be«

3nnem unb totale SReform ber SRitttär=Bitbung«*
anftatten gewünfcbt.

(©djluß folgt.)

ttetier btn ©ebirggfrieg in Slfrifa. Ueberfefct au«

ben @d)riften be« SRarfchatl Burgeaub. SBien.

Bcrlag oon 8. SB. Selb! unb ©obn. 1869.

3n ber 3eit, al« ber Slufjlanb ber Bocbefen bfe

Slufmerffamfeft in Slnfprucb nabm, fanb ftch bie

obengenannte Bucbljanblung oeranlaftt, eine Ueber*

fefcung be« ben ©ebirg«frieg betreffenben Sbefle« ber

„Instructions pratiques" be« SRarfchatl Burgeaub
berau«jugeben. 35er Stame be« Berfaffer« oerbürgt
ben SBerth ber ©chrfft, bfe faum efnen 35rudbogen

umfaßt. — 35a aber tn ben ©chrtften be« SRarfchaU

Burgeaub fetjr ofet ©ute« enthalten fft, unb ber Sin*

fdjaffung«pref« berfelben gering tft, fo möcbten wtr
ben Ferren Dffijferen eher bfe Slnfcbaffung berfelben

(welche aud) beutfd) erfebfenen finb), at« be« üor*
liegenben furjen Slu«juge«, ber nur einen, jwar aud)

wertvollen Shell bringt, anempfehlen.
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Schule einstimmig verworfen und gemieden, kommen

hier in Betracht zu ziehen. Der eine wäre die

Abkürzung der Dienstpflicht unter der Fahne, der zweite

wiese auf die militärische Ausbildung des Volkes,

von der Schule an, hin.
Beide Wege sind zu wiederholten Malen angedeutet

oder deutlich gewiesen, beide von Männern
befürwortet worden, die entweder Namen von gutem
Klange führten, oder deren Gründe, einfach, klar
und verständlich, nicht ohne weiteres verworfen werden

können. Gewiß ist, daß beide Fragen, jcne der

abgekürzten Dienstzeit und diese der militärischen
Erziehung des Volkes namentlich in Oestreich eingehend

und gründlich erwogen werden wollen. Beide bilden
das Substrat eines großen Theiles dieser
Untersuchungen, an deren Beantwortung sich dann die

Grundzüge eines neuen Wchrgesetzes und Vorschläge,
die Reorganisation der Armee betreffend, natürlich
anschließen.

Resumiren wir das Gesagte in folgende vier Sätze:
1. Die allgemeine Wehrpflicht ist eine Nothwendigkeit.

2. Keine allgemeine Wehrpflicht ohne allgemeine
militärische Ausbildung.

3. Die allgemeine militärische Ausbildung ist im
stehenden Heere nirgend, bei unö am wenigsten
durchführbar.

4. Die allgemeine militärische Ausbildung wäre

nur durch Herabsetzung der Dienstpflicht im stehenden

Heere und durch A militärische Erziehung des

Volkes außerhalb desselben erreichbar."
'Der Herr Verfasser behandelt dann die allgemeine

Wehrpflicht und die Art und Dauer desselben- Er
glaubt, die Verminderung der Befreiungen verstoße

ntcht gegen die Billigkeit, und wirklich sind auch wir
der Ansicht, daß die zahlreichen Ausnahmen eine

schwache Seite des neuen östreichischen Wehrgesetzes

bilden. Die Dauer dcr Wehrpflicht will der Herr
Versasser für Linie, Reserve und Landwehr auf 12

Jahre festgesetzt wissen. Für die Fcld- odcr
Operations-Armee will er (nicht mit Unrecht) nur Leute,
welche im vollen Sinne physisch tauglich sind, für
gewählt haben, des fernern wird tüchtige Ausbildung
und Gleichartigkeit der Bestandtheile der taktischen

Einheiten verlangt. Zu Besatzungstruppen sollen

weniger tüchtige Leute, welche sonst im Feld wenig

zu gebrauchen, aber zum Kriegsdienst tauglich sind,
verwendet werden.

Als einen Hauptübelstand der jetzigen östreichischen

Militär-Organisation wird der Mangel an Cadres
und an ausgebildete» Leuten bezeichnet. Um die

östreichische Armee auf 750,000 Mann zu bringen,
fehlen bereits '/> Cadres, und wie viel mehr, wenn
dasselbe auf 1,100,000 Mann gebracht werden soll.

Aus Seite 42 bringt der Herr Verfasser
Vorschläge zur Heranbildung eines intelligenten Offizierskorps

und eines tüchtigen Unteroffizierskorps. Ntcht
mit Unrecht werden die Jnhabersrechte, welche da

durch, daß sie das rasche Emporkommen Unbefähig
ter erleichtern, als ein Haupthinderniß, ein intelli
gentes Offizierskorps zu erhalten, bezeichnet. Nach

diesem macht der Versasser Vorschläge zur Hebung

der Bildung des Offizierskorps und wünscht die

Aufstellung von Normen für die Gewinnung tüchtiger
Truppenführer (welche, beiläufig gesagt, auch wir
unserem Heere wünschen möchten). Es wird gesagt:

„Zu einer so wichtigen und unparteiischen Beurtheilung,

ob Jemand die Eignung zum Truppcnführer
habe — gehört eine ausgewählte Kommisston, von
der jedes Mitglied eine hohe wissenschaftliche Bildung
besitzen muß. Diese Kommission für die ganze Armee

zu bestimmen, unterliegt keinem Anstände, Der zu

Prüfende hätte vor ihr durch Ausarbeitung mehrerer

militärischer Themata's, durch Erörterung eines von

ihm selbst gewählten, der Kommission früher bekannt

gegebenen Feldzuges darzulegen, nicht ob er die

Grundsätze der Kriegskunst kenne, sondern ob er sie

verstehe, ihr Wesen ausgefaßt und auf vorliegende

Fälle anzuwenden oder mit ihrer Hülfe die Thatsachen

zu beurtheilen verstehe. Diese Kommission

hätte bei den Konzentrlrungen anwesend zu sein, die

Führung der Truppen im Terrain von Seite des

Aspiranten zu beurtheilen und schließlich ihr
eingehendes Urtheil abzugeben. Wir zweifeln ntcht, daß

schon jetzt eine erkleckliche Anzahl von Hauptleute«
diesen Anforderungen gewachsen wäre, wie günstig
würde sich dieß Verhältniß nicht für die Zukunft
herausstellen? Wir können in unserer Zeit nur
gediegen militärisch ausgebildeten Ofsizieren größere

Truppenkörper anvertrauen, und Niemand kann größere

Truppenkörper führen, der nicht die Grundsätze
der Kriegskunst vollkommen inne hat. Es ist diese

Prüfung überhaupt die letzte, die gefordert werden

rann. Jn den höheren Stellen läßt sich nicht viel

mehr erproben, oder diese Probe käme jedenfalls zu
spät und für uns zu theuer."

Dann wird (wie schon oft in Oestreich, und zwar
nicht mit Unrecht) eine Verminderung des

Administrations-Personals, Auflösung dcr Monturs-Kom-
missionen und der Verpflegsanstalten, Auflösung der

Festungsslockhäuscr, Unterstellung der Gendarmerie
und des Polizeiwachkorps unter daS Ministerium des

Innern und totale Reform der Militär-Bildungs-
anstalten gewünscht.

(Schluß folgt.)

Ueber den Gebirgskrieg in Afrika. Uebcrsctzt auö

den Schriften des Marschall Burgeaud. Wien.
Verlag von L. W. Seid! und Sohn. 1869.

Jn der Zeit, als der Aufstand der Bochesen die

Aufmerksamkeit in Anspruch nahm, fand sich die

obengenannte Buchhandlung veranlaßt, eine Uebersetzung

dcs den Gebirgskrieg betreffenden Theiles dcr

„Instructions pratiques" deS Marschall Burgeaud
herauszugeben. Der Name des Verfassers verbürgt
den Werth der Schrift, die kaum einen Druckbogen

umfaßt. — Da aber in den Schriften des Marschall

Burgeaud sehr viel Gutes enthalten ist, und der

Anschaffungspreis derfelben gering tst, so möchten wir
den Herren Offizieren eher die Anschaffung derselben

(welche auch deutsch erschienen find), als des

vorliegenden kurzen Auszuges, der nur einen, zwar auch

werthvollen Theil bringt, anempfehlen.
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Jaftifttjt ttjemati! oon SRorij E. o. Stngcli, fcaupt*

mann tm f. f. 37ten 3nfanterie*Stegiment. Beft.
3m ©elbfioerlage be« Berfaffer«. 1869. Btei«
2 gr.

35ie Slbftcht, welche ben £m. Berfaffer bei ber

Slbfaffung feiner Slrbeit (oon welcher un« bie lte unb
2te Sieferung oorliegt) geleitet baben, ift, eine Be*
lehrung ju geben, wie taftifche Slufgaben jwedmäßig
geftellt, richtig gelö«t unb belebrenb recenftrt werben

foflen.

9a« eibgen. JUilitärbepartement an bte JBititär-
betjörien btv fiantone.

(Sem 23. 3»ätj 1870.)
©a« SDMlItätbcpattcmcnt bringt 3b><cn fjicmft jur Äenntnifj,

baf für ba« 3aljt 1870 folgenbe ©djlefjprämicn an bie 3nfan«
terie ju »erabfolgen finb:

gür Jebe 3iifanteri«Äompagnie be« Slu«juge« unb bet SReferoe,

weldje fm laufenben 3afjrc ihren erbentlidjen 3B(cb«bolung«fur«
ober eine aufjer benfelben »erlegte Sielfdjiefjübung ju befteben

hat (§ 9 be« Sunbc«gcfc&e« »om 15. Suli 1862), Infofern ba«

gcfcfjlidj »orgefd)rlebcne STÄinitnum »on ©djüffen abgegeben wirb,
gr. 10.

©ie Sertheilung auf bie »erfdjicbcncn Slrten ber geuer wfrb
ben Äantonen übcrlaffen.

G« ftnb bie reglemcntarifdjcn ©djeiben ju »erwenbtn (©djti«
ben »on 6 Quabtatfttfj mit eingejcidjnctet 2J?ann«ftgut füt ba«

einjclnfeuct unb ©djeiben »on 6 guf) £ebe unb 18 gufj Stefte
füt bie SDcaffcnfeuet).

Ucbet ba« Srgebnijj bet Uebungen wünfdjen wit mittclfl bet

beigelegten gotmulate efnen genauen Sctidjt.
©ie Sergütung ber »on ben Äantonen ausgerichteten Sräntfen«

betrage wirb burch tn« eibg. Dbcr«Ärieg«fommlffarfat erfolgen,
fobalb biefer Sericbt eingelangt fein witb.

gut Äurfe unb Sietfdjiefjübungcn, an welchen bie gefejilfd)

»ergefdjricbcne Slnjaljt ©djüffe nfdjt getljan wfrb, fennen feine

©djlefjprämfen »erabfolgt .»erben.

(Som 24. SJÄärj 1870.)
SDcit Ärciäfdjrcibeit »om 17. ©cjember ». 3- b«l>en »tt ©ic

erfudjt, burch 3bte 3cugbau«»crwaltungen unb anbete ©ach«

»erftänbige Sotfchläge übet bte Setfotgttng be« gelte« fn bet

Satrontafdje füt ba« Steinigen unb Untettjattcn be« ©ewebte«

tinjufenben.
9tad) Prüfung ber im« tn »erbanfcn«w«tb« SBeife gcmadjten

Sotfdjläge haben wft fad)bejüglidj gotgenbe« fcftgcfcljt:
gut ben Unterhalt be« ©ewebre« (ft für ben gclbgcbtaudj fn

ber fßattontafdje ntdjt Del, fonbetn gett mftjufüljten unb ju
bfefem Schüfe ifl ba« gettbücbjdjen eben mit ein« gtefjetn

Deffnung ju »etfeben, al« ba« bt«hetigc Dctfläfdjdjen.
©et ajetr Serwatt'ct be« SÄatcrletten witb ben 3eugämtern

Je ein SDcobctt fenben.

©a« gcttbüd)«chcn tft nicht In einem befonbetn SEäfdjdjen

unterbringen, fonbetn eingewideft in ben Sujjtappen tn bfe«

jenfge Slbtheilung bet Sattontafdje ju fledcn, weldje füt bie

Subcbötbcn beftimmt ift.
Sei bfefem Slnlaffe machen wit Sbnen nod} bie äJtittbeftung,

baf) wit bie äiibebötben jum umgeänbetten ©ewefjr um einen

Sotftcnwlfch« »ctmehtt b«ben, füt weldjen 3<jncn bie Setwal«

lung be« eibg. Äricg«material« ebcnfatl« ein SWcbctl fenben witb.

Sefdjtelbung be« Sotfteuwlfd)et«:
©anje Sänge 120 2)13)?., wo»on 100 füt ben eigentlichen

SElfd)« unb 10 füt ba« ©ewinbe. ©utehmeffet be« aBifdjtt«
15 a 16 SWÜJt., ©ide be« ©tahtc« 2,3.

gejeigt unb e« fleht ju befürchten, baf biefelbe aud) tn ben blef,
jährigen SDtflftätfdjulcn auftrete ttnb burd) bie Sruppenbewcgun«

gen eine gröfjere Scrbrcltung «halte.
Um biefjfatl« redjtjcftfg ble nötbfgen Sotpd)t«maf)tcgetn treffen

ju fönnen, erfudjen wir ©ie, un« mit ntöglldjcr Scförbcrung
unb jebenfatl« bi« fpäteften« ben 7. ÜJtai näd)ft()in mlttheitcn ju
wollen, ob (n Sljrem Äanton bereit« gälte »on Slatternfranfhcft

»orgefemmen, fowie wann, wicpfcl unb in weldjen ©emeinben

ftdj foldje gejeigt haben.

3n benjenlgcn Drtfdjaftcn, wo »creinjelte gälte biefet Äranf«

hell »otgefommen, tft bie betteffenbe ÜJtannfdjaft »om ©Intüdcn
in bte eibg. SJtilitärfdjulcn ju bf«penfiren.

2Lu*lanb.

(Som 26. Slpril 1870.)
Sffiie bem ©epartement jur Äenntnifj gebtadjt wirb, hoben fid)

tu mehreren ©egenben ket ©chwcij gälte »en Sfattetnfranfbeft

Deftreid). (Scabftdjtlgte Silbttng einer ©cn!e«Slbtbeitung

für ben fSlfenbabnbienft fm Äriege.) 3m 9tcid)Sfrleg«m(nlft«ium

fanb efne Seratljung ftatt, ju welcher bfe bcr»ortagcnbften ©ifen«

bafjntedjnlfer, namentlld) bie tcdjnlfdjcn Seiter bet gröfeten

Sahnen, al« @ad)»«ftänbtgc getaben waten, ©a« 9teid)«ftfeg««

minlftctium beabfid)tigt befanntfldj, in äfjnlid)« SBeife, wie bief
bereit« in ben Sltmecn anberer ©rojjftaaten gefdjetjen, befonbere,

ber ©enie-Snfpcftion untergeorbnete ©ifenbabn<Slbtbeilungen ju
bilben, »en benen tm grieben nur bec ©tab »orhanben fft, wäb«

renb für ben ÄriegSfalt fm ©ffenbahnbienfte praftffd) thätfge

Sedjnif« al« Dffijfere, unb ©ifenbabn«, fowie SJtafdjinen«, na«

mcntlld) ab« ©ifenbabnatbclt« al« SWannfdjaften jut Äom«

pletttung bet Slbtbeflungen b«angejegen wetben feilen, ©ie

Slufgabe biefe« Äotp« ift: möglldjft fdjtcunig »om geinbe jet«

ftötte Safjncn wiebet herjufteKen, Saljnftreden ju jetfteren, fall«
bie Dcotfjwcnbigtcit tjierju eintreten follte, unb cscntuetl aud)

felbft auf fürjerc ©ntfernungen »rooiforlfcbe Sahn»erblnbungen

hcrjuftetlcn. Set ber erwähnten Seratljung h>nbcltc e« ftd) nun

barum, ju unterfudjen, tn welcher SBeife ba« 5ßerfonat, fowie ble

fonftlgcn bet ben befichenben Sahnen »orhanbenen ÜJJittel Im

gälte eine« Äriege« ber Slrmee jur ©i«pofition geftellt, refp. ju
ben betreffenben (Slfenbabn«Slbttjeilungen berangejogen werben

tonnten, unb e« tft Slu«ftdjt »orhanben, bafj tn golge bet alt«

gemeinen SSScbtpftidjt binnen Äutjem au« ben Sftefetolften unb

fianbwehrmännern eine genügenbe 3abl Dffijiere unb SDtann«

fdjaften, weldje burdj (bte Sefdjäftigung bei ben Sahnen füt ben

eintritt in eine gelb «fitfenbabnabthef lung quatlpclrt erfdjefnett,

ju festerem bejtgnlrt werben fennen. (21. 3H.<3.)

granfrefeh- (Sewaffnung ber Äaoaflerie.) Siadjtem ble

Sroben mit bem Sünbnabel «Äarabiner (»erfürjtc« Sh«ffcpot«

gewetjr) bei bem 12ten Sbaffeur« Unb 5ten £ufaren« SRegiment

günftlg ausgefallen finb, fotl nunmehr bfe gefammte Äaealletie

mit bfefem Äatabfnet (fusil de cavalerie modele 1866) be«

waffnet wetben.

— (©a« Saget »en dhaten«) wftb bfefe« 3ab* tun 1. Sunt

beginnen unb bi« jum 31. Sluguft bauetn. ©et Äaifet Ijat ben

©enetat gtoffatb, ®ou»erneut be« fatfetltdjen Srlnjcn, für ba«

Äommanbo be« Saget« bejetdjnet. ©et ©enetat gtoffatb leitete

bei bet Setagetung »on ©cbafbpot ble Stngriff«arbetten gegen

bie SDtatafoff«Safticn at« ®cnie«©hcf be« 2. Slrmeeforp« (So«qttct),

ju bem bie ©ielfton 3J}ac«3Kabon gehörte, gotgenbe« ftnb ble

für ba« Saget beftimmten Stuppenfötp«: ba« 3., 10., unb

12. 3äg«=Sataiaon; ba« 2., 8., 23., 24., 32., 40., 55., 63.,

66., 67., 76. unb 77. 8ltilen«3nfant«(e=Dicgiment; ba« 4. unb 5.

3äger.D?egiment ju Sferbe; ba« 7. unb 12. ©ragoncr« unb ba«

1. unb 4. Äüraffi««3tcg(ment. ©fefen Sruppen wirb bie ent«

fprcdjenbe Sabl Satterien unb ©enfe * Slbtbellungen jugetheift

werben, bod) werben bfe letzteren bfefmat wabrfdjefnlicb jahlreldjer

fein al« gewöhnlich. Sin ber 3nftatllrung be« Sager« »on #elfaut

wirb gearbeitet. 9cod) ift fein Sefebl jut Sejiebung be« Saget«

»on Sannemejan gegeben, weldje« all« 3Babtfd)elnlfdjfelt nad)

unb au« »etfdjfcbenen ©tunben weniget bebeutenb fein witb, al«

In ftübeten Sahren- ®<e Stuppen bet ©lelfien »on SKatfeitte

wetben iljre Uebungen fucceffwe im Sag« bei „93a«<be««Sanclet«"

abhalten, fowie bte b« ©ietfton »en Setbeaur fm Säger »en

m -
Taktische Thematik von Moriz E. v. Angeli, Haupt¬

mann im k. k. 37ten Infanterie-Regiment. Pest.

Im Selbstverläge deö Verfassers. 1869. Preis
2 Fr.

Die Absicht, welche den Hrn. Verfasser bei der

Abfassung seiner Arbeit (von welcher uns die Ite und
2te Lieferung vorliegt) geleitet haben, ist, eine

Belehrung zu geben, wie taktische Aufgaben zweckmäßig

gestellt, richtig gelöst und belehrend recensirt werden

sollen.

Vas eidgen. Militärdepartement an die Militär-
behörden der Aantone.

(Vom 23. März 1370.)
Da« Militärdepartement bringt Ihnen hiemit zur Kenntniß,

daß für da« Jahr 1870 folgende Schießprämicn an die Infanterie

zu verabfolgen sind:

Für jcde Jnfanteri-Kompagnie de« Auszuge« und der Reserve,

welche im laufcndcn Jahrc ihren ordentlichcn Wicderholungskurs
oder eine außer denselben »erlegte Zielschießübung zu bestehen

hat (§ 9 des BundcSgcsctzeS vom IS. Juli 18S2), insofcrn das

gcsctzlich »orgcschrlcbcne Minimum von Schüssen abgegeben wird,
Fr. 1«.

Die Vertheilung auf die verschiedenen Arten der Feuer wird
dcn Kantoncn überlassen.

Es find die reglementarischen Scheiben zu verwenden (Scheiben

von 6 Quadratfuß mit eingezcichncter McmnSfigur für das

Etnzclnfeucr und Schcibc« »on 6 Fuß Höhe und 13 Fuß Breite
für die Massenfeuer).

Ucbcr das Ergebniß der Uebungen wünschen wir mittelst der

beigelegten Formulare einen genauen Bericht.
Die Vergütung der »on dcn Kantonen ausgerichteten Prämien-

bctrcige wird durch das eidg. Obcr-KriegSkommissariat erfolgen,
fobald dieser Bcricht eingelangt sein wird.

Für Kurse und Ziclschießübungcn, an welchen die gesetzlich

vorgeschriebene Anzahl Schüssc nicht gethan wird, können keine

Schießprämicn verabfolgt .»erden.

(Voin 24. Marz 1870.)

Mit Kreisschrciben »om 17. Dezember ». I. haben wir Sie
ersucht, durch Ihre ZeughauSvcrmaltungen und andere

Sachverständige Vorschläge über die Versorgung dcê FettcS in der

Patrontasche für das Reinigen und Unterhalten des Gewehres

einzusenden.

Nach Prüsnng der uns in »erdankenSwerther Weise gemachten

Vorschläge haben wir sachbezüglich Folgendes festgesetzt:

Für den Unterhalt deê Gewehres ist für den Fcldgcbrauch in
der Patrontasche nicht Oel, sondern Fett mitzuführen und zu

diesem Behufe ist daê Fettbüchschen obcn mit einer größern

Oeffnung zu »ersehen, als das bisherige Oclfiäschchen.

Der Herr Verwalter des Materiellen wird dcn Zeugämtern

je ein Modell senden.

Das FcttbüchSchen ist nicht in einem besondern Täschchen

unterzubringen, sondern eingewickelt in den Putzlappen tn
diejenige Abtheilung der Patrontasche zu stecken, welche für die

Zubchördcn bestimmt ist.

Bei diesem Anlasse machen wir Ihnen noch die Mittheilung,
daß wir die Zubchördcn zum umgcänderien Gewehr um eincn

Borstcnwischcr »crmehrt haben, sür welchen Jhncn die Verwaltung

des eidg. Kriegsmaterials ebenfalls ein Modell senden wird

Beschreibung de« Borstenwischers:
Ganze Länge 120 MM., wovon 100 für den eigentlichen

Wischer und 10 sür da« Gewinde. Durchmesser de« Wischer«

IS d 16 MM., Dicke de« Drahte« 2,3.

(Vom 26. April 1870.)
Wie dem Departement zur Kenntniß gcbracht wird, haben sich

in mehreren Gegenden der Schweiz Fälle »on Blatternkrankheit

gczcigt und e« steht zu befürchten, daß dieselbe auch tn dcn dieß,

ährigen Militärschulcn auftrcte und durch die Truppenbewegungen

eine größere Verbreitung erhalte.
Um dießfalls rechtzeitig die nöthigen Vorsichtsmaßregeln treffen

zu könncn, ersuchen wir Sie, uns mit möglicher Beförderung
und jedenfalls bis spätestens den 7. Mai nächsthin mittheilen zu

wollcn, ob in Ihrem Kanton bcrciiS Fälle von Blatternkrankhcit

vorgekommen, sowie wann, wieviel und in welchen Gemeinden

ich solche gezeigt haben.

Jn denjcnigcn Ortschaften, wo vereinzelte Fälle dieser Krankheit

vorgekommen, ist die betreffende Mannschaft »om Einrücken

in die eidg. Militärschulcn zu diSpensiren.

Ausland.
Oestreich. (Beabsichtigte Bildung einer Genie-Abtheilung

für den Eisenbahndienst im Kriege.) Im NcichSkriegSministcrium

fand eine Berathung statt, zu welcher die hervorragendsten

Eisenbahntechniker, namcntlich die technischen Leiter der größeren

Bahnen, als Sachverständige geladen waren. DaS Reichskriegsministerium

beabsichtigt bekanntlich, in ähnlicher Weise, wie dieß

bereits in den Armeen anderer Großstaaten geschchcn, besondere,

dcr Geiiie Jnsxcktion untergeordnete Eisenbahn-Abtheilungen zu

bilden, von dcncn im Frieden nur der Stab vorhanden ist, während

für den Kriegsfall im Eiscnbahndienste praktisch thätige

Techniker al« Ofsiziere, und Eisenbahn-, sowic Maschinen-,

nanientlich aber Eisenbahnarbeitcr al« Mannschaften zur Kom-

xletirung der Abtheilungen herangezogen werden sollen. Die

Aufgabe dicse« Korp« ist: möglichst schleunig »om Feinde

zerstörte Bahnen wicdcr herzustellen. Bahnstrecken zu zerstören, falls
die Nothwendigkeit hicrzu eintreten sollte, und eventuell auch

selbst auf kürzere Entfernungen provisorische Bahnverbindungen

herzustellen. Bei dcr erwähnten Berathung handelte eê sich nun

darum, zu untersuchen, in welcher Weise da« Personal, sowie die

sonstigen bei den bestehenden Bahnen vorhandenen Mittcl im

Falle eines Kriege« der Armee zur Disposition gestellt, resp, zu

de» betreffenden Eisenbahn-Abtheilungen herangezogen werden

könnten, und es 1st Aussicht vorhandcn, daß in Folge der

allgemeinen Wehrpflicht binnen Kurzem aus den Reservisten und

Landwehrmännern eine genügende Zahl Offiziere und

Mannschaften, welche durch ihre Beschäftigung bei den Bahnen für den

Eintritt in eine Fcld-Eisenbahnabtheilung qualificirt erscheinen,

zu letzterem designili werdcn können. (A. M.-Z.)

Frankreich. (Bewaffnung der Kavallerie.) Nachdem die

Proben mit dem Zündnadel-Karabiner (verkürzte« Chassepotgewehr)

bei dem 12ten Chasseur- und Sten Husaren-Regiment

günstig ausgefallen sind, soll nunmehr die gesammte Kavallerie

mit diesem Karabiner (tusil às «avaisris moàèle 1866)
bewaffnet werden.

— (Das Lager von ChalonS) wird dieses Jahr am 1. Juni

beginnen und bis zum 31. August dauern. Der Kaiser hat den

General Frossard, Gouverneur des kaiserlichen Prinzen, für das

Kommando des Lagers bezeichnet. Der General Frossard leitete

bei der Belagerung vvn Sebastopol die Angriffsarbeiten gegcn

die Malakoff-Bastion als Genie-Chef deS 2. Armeekorps (Bosquet),

zu dem die Division Mac-Mahon gehörte. Folgendes sind die

für das Lager bestimmten Truppenkörper: das 3., 10., und

12. JZger-Botaillon; das 2., 8,, 23,, 24., 32., 40., SS., 63.,

66., 67., 76. und 77. Linlen-Jnfanterie-Rcgiment; das 4, und S.

JZger-Regimcnt zu Pferde; das 7. und 12. Dragoner- und das

1. und 4. Kürassier-Regiment. Diesen Truppen wird die

entsprechende Zahl Batterien und Genie-Abtheilungen zugetheilt

werden, doch werden die letzteren dießmal wahrscheinlich zahlreicher

sein als gewöhnlich. An der Jnstallirung des Lagers von Helfant

wird gearbeitet. Noch ist kein Befehl zur Beziehung des Lagers

»on Lannemezan gegeben, welche« aller Wahrscheinlichkeit nach

und aus Verschiedenen Gründen weniger bedeutend sein wird, als

in früheren Jahren. Die Truppen der Division »on Marseille

werden ihre Uebungen successive im Lager bei „PaS-deS-LancierS"

abhalten, sowie die der Division »on Bordeaux im Lager »on


	

